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gleichwertig; aber rechtlich sind sie es deshalb nicht, weil erst dann Art. 19 des
Konkordates angewendet werden konnte, wenn die Gutachten widerlegt wiren,
die zur Heimschaffung gefiihrt haben. Das ist nicht der Fall. Die Frage, welche
Begutachtung, die frithere oder die heutige, medizinisch richtiger sei, mufl offen
bleiben. Infolgedessen kann hochstens gesagt werden, auf Grund des Gutachtens
von Herrn Dr. H. sei es unsicher geworden, ob die Erledigung des Falles durch
Heimschaffung angemessen war, nicht aber, daB sie offensichtlich unrichtig war.
Aber selbst wenn dem Gutachten von Herrn Dr. H. groBeres Gewicht als den
andern zuerkannt werden konnte, wire damit der Fall noch nicht entschieden.
Dieses Gutachten beruht auf einer um ca. 1 Jahr spiateren Untersuchung und
ist mit einem Faktor von Unsicherheit belastet wegen der innert dieser Zeit
vielleicht eingetretenen Verdnderungen des Zustandes.

4. Bei der Priifung des Falles spielt auch die psychologische Komponente
eine Rolle. Es wurde darauf hingewiesen, E. sei kein Simulant, die Krankheit
habe ihn vermutlich auch psychisch beeinfluBt und seinen Arbeitswillen herab-
gesetzt. Arbeitsscheu im Sinne von Art. 13, Abs. 1 des Konkordates kann aber
sehr wohl auch ohne Simulation vorliegen. Der Arzt und der Psychologe und
ihnen folgend die Unfallmedizin mégen das Ubergreifen von Krankheit und
Gebrechen auf das seelische Gebiet als schuldbefreiend betrachten, die Armen-
firsorge kann ihnen aber hierin nur mit Zuriickhaltung folgen. AuBer gegen
Simulation und bosen Willen muBl sie auch gegen Willensschwiche und be-
quemes Sichgehenlassen kampfen, und sie darf daher die Flucht in Krankheit
und Gebrechen nicht begiinstigen. Die Schiedsinstanz hat immer wieder be-
tont, dal der Fiirsorgegenossige fortwihrend bemiiht sein miisse, die Armen-
fiirsorge nach Kriften zu entlasten. Bei Krankheit und Gebrechen ist aller-
dings vorzubehalten, daf dieses Bemiihen den Zustand nicht verschlimmern
darf, und daB die Armenfiirsorge dafiir zu sorgen hat, daBl der Arbeitswille kon-
trolliert und geweckt und nach Moglichkeit geeignete Arbeitsgelegenheit ver-
mittelt wird.

Da die offensichtliche Unrichtigkeit der Erledigung im vorliegenden Falle
nicht nachgewiesen ist, kann Art. 19 nicht angewandt und muBl der Rekurs
geschiitzt werden.

Aus diesen Grinden hat das Departement erkannt:

Der Rekurs wird gutgeheiBen und der BeschluB8 der Direktion des Innern
des Kantons Aargau vom 3. Februar 1941 aufgehoben.

B. Entscheide kantonaler Behorden

4. Unterstiitzungspflicht von Verwandten. Die gemdf Art. 328 ZGB bestehende
Unterstiitzungspflicht zwischen Blutsverwandten wird durch ein Ehescheidungs-
urteil nicht beriihrt; der im Scheidungsurteil zu keinen Unierhaltsbeitrigen an
die der Mutter zugesprochenen Kinder verurteilte Ehemann ist gemaf3 Art. 328 ZGB
gleichwohl unterstiitzungspflichtiq gegeniiber diesen Kindern.

Erwagungen :

1. Das Bezirksgericht Rheinfelden hat die in K. (Kt. Aargau) heimat-
berechtigten Eheleute F.-F. am 9.Juli 1930 geschieden und die beiden aus der
Ehe hervorgegangenen Kinder, den Knaben P. dem Ehemann, das Méadchen F.
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(geb. 1927) der Ehefrau zu Unterhalt und Erziehung zugesprochen, ohne einen
Elternteil zu einem Beitrag an diese Kosten zu verurteilen. Die Mutter heiratete
spiter einen M. aus M., der aber nicht imstande war, fiir das Auskommen seiner
Familie zu sorgen, so daB die Armenbehérden des Kantons Aargau helfen muflten.
Nach ihren Aufstellungen haben sie fiir das Madchen F. allein vom 4. Quartal
1936 bis Ende Juni 1939 Fr. 1001.50 aufgewendet und leisten auch ferner fiir
dieses Midchen monatlich Fr.25.—. Der Kanton Aargau verlangt nun vom
Vater des Midchens, der dermalen in Basel in Arbeit steht, teilweisen Ersatz
seiner Aufwendungen. Auf einen Entscheid des Regierungsrates vom 12. De-
zember 1940, worin sich dieser fiir unzustindig erklart, ruft er das Verwaltungs-
gericht an.

2. Streitig ist, ob der Klidger den richtigen Rechtsweg eingeschlagen hat,
was der Regierungsrat verneint hat.

Geltend gemacht ist ein Anspruch aus Art. 329, Abs.3 ZGB, und dafiir
hat sich der Rekurrent an die in Basel zustindigen Behorden gewandt, gemif
§ 69 des Einfiilhrungsgesetzes zum ZGB. Ob der Anspruch begriindet ist, d. h.
ob eine Unterstiitzungspflicht desjenigen Elternteils besteht, dem im Scheidungs-
prozeB die elterliche Gewalt entzogen worden ist, ohne dafl ihm ein Beitrag an
die Unterhalts- und Erziehungskosten auferlegt worden wire, dies zu entscheiden
gehort zur sachlichen Beurteilung. Der Regierungsrat hat sich demnach zu
Unrecht als unzustdndig erklart. Da in seinem Entscheide zugleich eine grund-
sitzliche sachliche Abweisung liegt, rechtfertigt es sich, auch darauf einzutreten.
Auch in dieser Beziehung ist vom geltend gemachten Anspruch auszugehen, so
wie er eingeklagt ist, d. h. als Unterstiitzungsanspruch. Die Armenbehirden des
Kantons Aargau haben das Kind des F. wegen Unvermogen seiner Mutter unter-
stiitzt und sind dadurch an die Stelle seines Kindes getreten. Die durch die
natiirliche Blutsverwandschaft begriindete Unterstiitzungspflicht wird durch das
Scheidungsurteil nicht aufgehoben, so wenig als die Blutsverwandtschaft selbst
durch Entziehung der Elternrechte. Es ist darum beim Fehlen einer ausdriick-
lich gesetzlichen Bestimmung nicht einzusehen, warum nicht, jedenfalls sub-
sididr, ein Unterstiitzungsanspruch des Kindes gegeniiber seinem Vater besteht
(bundesger. Entscheid A. S., Bd. 49 I 8. 506 ff. verneint nur eine iiber die Bei-
trage im Scheidungsurteil hinausgehende Unterhaltspflicht). Das Kind auf den
Weg der Veranderung des Scheidungsurteils zu verweisen und ihm den Nachweis
einer Anderung der Verhiltnisse aufzuerlegen, muf als unbillig empfunden
werden, zumal, wenn sich die Verhiltnisse eben gar nicht verindert haben,
sondern wie im streitigen Falle von der Scheidung an so waren, dafl die Mutter
fiir den vollen Unterhalt des Kindes nicht aufkommen konnte.

Die Frage freilich, ob der Vater iiberhaupt imstande ist, eine Unterstiitzung
zu gewihren, ob sie ihm unter Beriicksichtigung seiner Verhiltnisse auferlegt
werden darf, ist noch nicht untersucht und vom Regierungsrat zunichst zu
entscheiden.

Demgemif3 hat das Verwaltungsgericht
erkannt :

Der Rechtsstreit wird an den Regierungsrat zur sachlichen Entscheidung
zuriickgewiesen.

(Urteil des Appellationsgerichtes des Kts. Basel-Stadt, vom 11. Mérz 1941.)



	B. Entscheide kantonaler Behörden

